
daflß die soziale Revolution ın Freiheit verwirklicht wer ® Begriff „Apartheid“ usammenzufassen pflegt, 1in mehre-
den annn un: iıcht unbedingt die marxiıstische I1deo- ren Erklärungen verurteılt oder Z mındesten starke
logıe un totalıtire Herrschaft gebunden ISt. Chıile, un Vorbehalte dazu geäußert.
damıt die Christliche Demokratie, steht heutzutage
der Spiıtze einer orm der „Revolution“, die Gegnerschafl der Kirchen
Lateinamerika nach demokratischen Prinzıpien AUS der Die Anglıkanische Kırche der Provınz Südafrıka hatte
Unterentwicklung und den ungerechten soz1alen Verhält- bereits autf ıhrer Regionalsynode 1950 erklärt: 1e Syn-
nıssen herausführen i alnß ode 1St überzeugt, daß Diskriminierung auf rund der
Die wachsende Tendenz der christlich-demokratischen Hautfarbe unvereinbar ISt MIt den Grundsätzen der
Parteıen Lateinamerikas,; sıch VO  3 den bürgerlich-konser- christlichen Religion. S1ie 7y]laubt, daß das Ergebnis der
vatıven Schichten rennen un sıch die breiten gegenwärtigen Gesetzgebung ıne rücksichtslose Trennung
Massen wenden, aßt ine günstıge Zukunft für die der Bevölkerung 1n soz1ale Klassen mMIt ungleichen Rech-

erwarten. ten, Privilegien un: Chancen mMIiıt sıch bringt un damıiıt
die Nıcht-Weißen ın eıne Posıtion dauernder Unterlegen-
eıit treıbt. Sıe verurteılt Aaus diesem Grunde diese (jesetz-

Die Rassenfrage in der gebung als unvereinbar mMiıt der Achtung VOTL der mensch-
Südafriıkanischen Republik lichen Person, die ıne christliche Gesellschaft kennzeichnen

sollte“ (vgl Cawood, The Churches an Race ela-
Im November 1965 hielt der süudafrikanische Botschafter t10NS, Johannesburg 1964;, 61)
In Großbritannien, Carel de Vet, ıne vielbeachtete ede Dıie Methodistische Kirche Südafrıkas zußerte 1n eıner
VOL der Royal Commonwealrth Socıety, ın der Aate- ersten Resolution Von 1952 Dıie Politik der Apartheid
gorıisch teststellte, die südafriıkanische Politik der part- stehe 1mM Gegensatz den Grundsätzen des cQhristlichen
heid se1l ıne christliche Politik, die auch VO  n} den schwar- Glaubens. ıne Gesetzgebung, die den Menschen nach
zZzZen Völkern Afriıkas begrüßt werde. Die Rassenpolitik seiner Rasse einstufe, se1l völlıg talsch Diese kategorische
der Regierung se1l mıiıt eın rund für den Ausbau der Feststellung wurde 1n eıner zweıten Resolution 1m Jahre

1957 wiederholt (vgl Cawood  9 A ©6 94) Kon-wirtschaftlichen und industriellen Vormachtstellung Süd-
afrıkas auf dem afriıkanischen Kontinent und damıt auch kreter und damıiıt bestimmte Regierungsmalßnahmen
für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lebens- treftend, zußerte sıch die Konterenz der Kongregatıo-
bedingungen der eger Südafriıkas SCWCESECN. Nach Bot- nalistischen Unıon VO Südafrıka 1n einer Erklärung 1962
schafter de Vet hat sıch die Kauftkraft des schwarzen „Alle gESETZESLFEUCN Bürger eınes Landes haben das -
Bevölkerungsteils in den etzten zehn Jahren verfüntffacht. veräußerliche echt auf Bewegungsfreiheit, auf Vereıinti-
Eın wesentlicher Indikator dieser wachsenden wirtschaft- Sung und auf die Wahl des Wohnorts innerhalb der

Grenzen des betreftenden Landes (vgl Cawood, z A O.,lıchen Prosperıität der tarbıgen Bevölkerung se1 die 'Tat-
sache, daß 65 rund eine Million ausländische schwarze 110) Auch die Presbyterianische Kırche hat 1962 1n
Arbeitskräfte vorzögen, ıcht 1n ıhre angestammMTtEN eiınem Bericht ihres Komuitees „Kirche un: Volk“ Vor-
Heimatländer zurückzukehren, sondern siıch in der Süd- ehalte gegenüber der Gesetzgebung der Regierung SC-
afriıkanischen Republik iıhre Exıstenz aufzubauen („South macht und die Christen Kontakt, Brüderlichkeit und
African Dıigest“, 12 ET 65) Verständnis zwischen Weißen un Nıcht-Weißen autf-

gefordert.Keine „christliche“ Apartheid Die SCNANNTEN 1er Kirchen hatten sıch auch dem Ver-
Diese ede VO Botschafter de Vet z1Dt zweifellos die mittlungsdokument der Johannesburger Konterenz VO

Meıinung der süudafrıkanischen Regierung 1n Sachen part- Dezember 1960 (vgl Herder-Korrespondenz 15 Jhg.,
heid getreulıch wieder. ber selbst WenNnn al die 1m e1IN- 3729 OE das das Ergebnis einer vorübergehenden Aus-
zelnen schwer nachprüfbaren Angaben über den wachsen- söhnung zwıschen den beiden eNtTZgEZENZBESETZLEN Stand-
den Lebensstandard der schwarzen Bevölkerung Süd- punkten der kalvinistischen un der nicht-kalvinistischen
atrıkas un den 1nweıls auf die Miıllion ausländischer Kırchen durch den Weltrat ın ent WAafl, angeschlossen.
Arbeitskräfte 1n Südafrıka gelten laßt, wird INan darın In jenem Vermittlungsdokument wurden Ü: A folgende
noch aum einen rund für die Rechtfertigung der part- Forderungen gestellt: lle Rassengruppen, die ständig 1n
heid als einer „christlichen“ Politik sehen vermögen. Südafrıka leben, sind als Teil der Gesamtbevölkerung
Auch der Botschafter konnte seiner Feststellung ohl betrachten. Ile Gruppen haben dasselbe Recht, Z Auf-
nıcht Sanz über die Tatsache hinwegsehen, da{fß außer den bau des Landes beizutragen un der Verantwortung
drei kalvinistischen Kırchen Südafrikas (der Nederduitse un den Pflichten, die sıch daraus ergeben, teilzunehmen.
Gereformeerde Kerk, der Nederduitsch Hervormde erk Die Kırche 1St als Leib Christı eıne Eınheıt, die die natur-
und der Geretormeerde erk Va  =) Suid-Afrıka), denen ıche Mannıiıgfaltigkeit nıcht aufhebt, sondern heilıgt. Dıe
allerdings SO 0/9 der burischen Bevölkerung angehören, Würde jedes erwachsenen Menschen schließe das echt e1in,
bisher keine christliche Kirche diese Rassenpolitik, sSOWeIlt Land besitzen un der Regierung des Landes teil-

sıch dabei eıne ethische und ıcht reın politische zunehmen. Dıie Apartheid-Politik könne AUS diesem
Frage handelt, gebilligt oder gar rechtfertigen yesucht Grunde nıcht gerechtfertigt werden. | D gebe keine prinz1-
hat Sowohl die anderen nıchtkatholischen Kirchen (die piellen Einwände eıne direkte Vertretung der tar-
Anglikanische Kırche der Provınz Südafrıka, die Tres- bigen Bevölkerung 1mM Parlament.
byterianische Kırche des Südlichen Afrıka, die Metho-

Dıie Stellung der batholischen Kırchedistische Kirche, die Kongregationalistische Unıion von

Südafrika, die Evangelisch-Lutherische Kirche un die Die katholische Kırche Südafrıkas, der 192 00Ö VWeıiıße,
Baptisten-Union) W1e auch die katholische Hierarchie des 120 01010 Mischlinge, Asıaten un 763 O0ÖOÖ Bantu
Landes haben die Rassengesetzgebung, die INnan dem (ım pyanzen 1085 O0OÖ be] eıner Gesamtbevölkerung von
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tast 16 Millionefi) gyehören, hat ebenso seit 1950 in mehre- macht werden. Solche Bestimmungen un: Maßnahriwn
T1C1M Verlautbarungen die Rassenpolitik der Regıe- sınd drastisch . genug, die Südafrıkanische Republik
ITung Stellung S  MECN. In einem gemeiınsamen Hırten- international in schlechten Ruft bringen, besonders be1ı
brief VON 1952 heißt Diskriminierung der Haut- dem afro-asıatischen Block, un politisch innerhalb
farbe se1 eın Verstofß die Rechte der Nıcht-Weißen Afrikas (sieht INnan VO Rhodesien Jan Smiths und VO  $

und ihrer natürlichen Würde als Menschen. Obwohl die den portuglesischen Besiıtzungen Angola un Mozambique
meısten Grundrechte dieser Gruppe 1n der Theorie eachtet ab) isolieren.
würden, würden diese doch durch diskriminierende Gesetz-
gebung, durch gesellschaftliche Konventionen und unwirk- Die Bevölkerungsstruktur
Sa”amne Verwaltung deren Ausübung gehindert. Dıie (Ge- eht INan zunächst VO rein Faktischen AauUsS, 1St der
rechtigkeit verlange 1Ne allmähliche Hinführung der nächstliegende Grund für die Rassenschwierigkeiten Süd-
Nıcht-Weißen ZUr vollen Teilnahme politischen, wiırt- afrıkas in der Bevölkerungsstruktur des Landes suchen.
schaftlichen un: kulturellen Leben des Landes In dem Südatrıka 1St eın Vielrassenstaat MIt 1er klar geschie-
Hirtenbrief VO  e} 1957 wird die Apartheid als ın sıch denen Gruppen 525 Miıllionen VWeiße, 172 Millionen
Schlechtes verurteilt. In einem weıteren Hirtenschreiben Schwarze Bantu), d Millionen Mischlinge (SOg „Co-

loureds“) und 570 0O0Ö Asıaten (hauptsächlich Inder). Fuür(1960) wurde die Unvereinbarkeit der Apartheid mMIiIt der
menschlichen Würde un dem cQhristlichen Glauben wieder- Weiße un Bantu ergäbe sıch damıt ungefähr das Ver-
holt un ausdrücklicher als 1n den VOraussCcSanSsCHNCI hältnis (in Rhodesien 1St dieses Verhältnis 20)
Stellungnahmen die Rassenintegration als Endziel. gefor- (vgl urvey of Race Relations ın South Afrıca 1964,
dert. In eıner gemeınsamen Verlautbarung VO  5 1962 heißt Johannesburg 1965, 155)) Dabei betrug die Zuwachs-
6S U, „Da ADn Menschen verschiedener rassıscher un rate der weißen Bevölkerung für die eıt VOon September
nationaler Herkunft SIn  d scheint 65 unvermeidlich, da{fßß 1960 bis Juniı 1964 nach Angaben der Regierung bei den
siıch menschliche Schwäche 1n R assenvorurteilen azußert. Weißen 8 9/0,; bei der schwarzen Bevölkerung 1m glei-
Dıiese Tatsache sollte jedoch eın unüberwindliches Hın- chen Zeitraum 909/9 Diese Bevölkerungsstruktur äßt
dernıs für gegense1lt1ges Vertrauen un: Zusammenarbeit schon AUS wirtschaftlichen Gründen die Integration der

Rassen als notwendig erscheinen.: Dem steht diese1ın “ Die Rassenfrage aber dürte nıemals einen Vor-
wand der eiınen Anlaß für Ungerechtigkeit jefern (vgl ngst des weißen Mannes bzw der Buren, die auf Grund

Cawood, The Churches an: Race Relations 1n South gleichzeıitiger Besiedlung des Gebietes durch die Weifßen
Africa, 77 un die heute OFrt ebende schwarze Bevölkerung ıcht
Die letzte Stellungnahme der katholischen Hierarchie CI - als Kolonialland, sondern als ıhre angestammte Heımat
folgte Februar 1964 als Antwort auf eın Inter- betrachten, bei Zulassung oder Förderung der vollen
1eW des Frzbischofs VO  - Bloemfontein, William wirtschaftlichen, politischen un kulturellen Integration,

für die S1e die Bantus zudem nıcht für reit halten, vonWhelan, 1n dem dieser eine VO den Verlautbarungen
der Bischotskonferenz abweichende Meınung vertrat diesen überrundet werden. Diese nıcht unbegründete
Bereits vorher hatte siıch der Vorsitzende der Bischofs- ngst VOT der MaJjorisierung durch den schwarzen Bevöl-
konterenz, der Erzbischof VO  } Kapstadt, und jetzıge Kar- kerungsteıl, die beim gegenwärtigen Stand rassıscher Be-
dinal. Owen cCann, sıch VO dem Interview des Erz- zıehungen un dem unaufhaltsamen Vordringen Schwarz-
bischofs VO  _ Bloemfontein distanzıert (vgl Herder-Kor- atrıkas das Ende des weißen Mannes 1M Lande bedeuten
respondenz IX Jhg., 429) könnte, 1St eın Erklärungsgrund für die gewaltsame

Aufrechterhaltung der Rassentrennung 1in der Orm der
Wachsende politische Isolierung Apartheid durch die Weilen. ber zibt auch noch

Doch Vorbehalte und Verurteilungen der gegenwärtigen andere, tiefer lıegende Gründe, un diese sind 1n erster

Rassenpolitik Südafrıkas kommen ıcht NUuUr VO  - Ver- Linıe suchen 1in der Mentalıtät der Buren und deren
ryetiern der Kirche. Das Problem hat eine internationale Beeinflussung und Formung durch die kalvınıstische lau-
Meınung geschaffen, un: diese Meınung spricht ıcht benshaltung.
gunsten der Buren, die 1n ıhrem Sendungsbewulßtsein als

Sendungsbewußtsein und balvinistische IdeologieTräger un Bringer abendländischer Zivilisation VO  3 der
Richtigkeit des Unternehmens überzeugt sind un sich Das weıltaus stärkste Motiv des Buren für se1ın Verhalten
wundern, dabei autf internationalen Widerstand 1n der Rassenfrage 1St. auch heute noch serın Selbstbewußt-
stoßen. Miıt den entschiedenen Gegnern der Rassenpolitik se1ın als Repräsentant westlicher Kultur und Zivilisation.
1St enn die egıerung Südafrıkas aum sanft um$seC- Besonders 1n den Zeıten des ersten Zusammenpralls ZW1-
Zangen Die Ausweısung des anglikanıschen Bischofs VO  3 schen ıhm un: den Bantu stellte sıch für ıh ıcht 1Ur

Johannesburg, Ambrose Reeves, 1MmM Maı 1960, mı1ıt der die rage des UÜberlebens überhaupt, sondern auch die
ohl dem wachsenden Widerstand angliıkaniıscher Kır- der Erhaltung der ıhm eigenen Lebenstorm. Die err-
chenmänner die Rassenpolitik begegnet werden schende Auffassung VO  B Rasse als Träger spezifischer
ollte, 1STt noch 1ın Erinnerung. ber schwerer wıegen — kultureller Bestimmtheiten und die CNSC Verflechtung
ere Ma{fßnahmen: Auf rund der geltenden (Gesetze hat VO  a kulturellem un soz1alem Miılieu estimmte VO  3 An-
die Regierung die Möglichkeıit, jeden ihr Mißliebigen tang die Buren 1n der Wahl ihrer Mittel: rassısche

„bannen“. Die Betroftenen dürfen ihren Wohnsitz Isolation ZUr Bewahrung iıhrer vollen kulturellen Eıgen-
ıcht verlassen, ıhre Namen dürtfen 1n der Oftentlichkeit Aart und ihres Kulturniveaus.
ıcht ZENANNT werden. Auf diese Weıise konnten die Entscheidenden Einflufß auf die Formung des burischen
Führer der Opposıtion bei den Bantu J. Binkowski Rassenbewußtseins ahm die kalvıinistische Theologie der
führt 1n den „Stimmen der eit  CC (Oktober 1965, 538) nıederländischen Reformierten Kırchen Südafrıkas. Ihre
als Beispiel dafür den Friedensnobelpreisträger Luthuli Lehre VO der Prädestination begünstigte die ber-

AUS ıhren Posıitionen verdrängt und mundtot BC- ZCUSUNG VO Weißen als auserwählter Rasse mıt ZOLt-
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gegebener Senduhg. „Der kalvinistische Prädestinations- wirklichung eiıner Forderung, die der damalige Mınıster
ylaube konstatiert ebenfalls die Ungleichheit der Men- für Bantu-Angelegenheiten, Jansen, bereıits 1M Jahre
schen, die Gott nach eiıgenem Ermessen iın Auserwählte 1950 eiıner Zeıt, ın der die Theorie der Apartheid
un Verdammte geteilt hat Dıiıe antu gehören ıcht be] weıtem noch iıcht konsolidiert WarTlr aufstellte:

„Der antu soll heine gleichen politischen oder soz1alenden Auserwählten, die Holländisch Retor-
mierten Kırchen hıs 1n die Gegenwart hinein 2uUm oder irgendwelche anderen Rechte gemeinsam mMIt den
tür die Missionierung der Bantu haben“ (J Bın- EKuropaern haben.“
kowski; in „Stimmen der Zeit“, Oktober 1965, 540) Maßnahmen der RegzerungSehr drastısch ZzUuU Ausdruck kommt diese Haltung iın
einer Erklärung der National-Synode der Gereformeerden Auf dieser Grundlage hat die jetzıge Regierungsparte1

seit 1948 konsequent auf die Schaffung VOIN Eingeborenen-“-erk VO: 1961 „Die Verbreitung des Glaubens die
Exıstenz VOon Natıonen VOTAauUS Wenn christliche Na- Reservaten, S0 „Bantu-Homelands“, hingearbeitet.
tıonen mi1t heidnischen Völkern 1n Kontakt kommen, Innerhalb dieser Territorı:en soll den Schwarzen be-

schränkte Selbstbestimmung eingeräumt werden, eın Ziel,annn sıch durch Vermischung der beiden eıne Gefährdung
des Christentums ergeben.“ In diesem Sınne behalte das das bisher 1Ur be1 den X hosas des Transkei-Territoriums
alttestamentliche Verbot der Vermischung seıne Gültig- erwirklicht ISt. Die Wahlen tür die dortige ZESELZ-
keit. Vermischung se1 daher Sünde, wWenn s1e cQhristliche gebende Versammlung fanden 1M November 1963
oder sonNnstwıe historisch wertvolle Kultur bedrohe . Diese relatıve Selbstbestimmung der Bantu 1in den Reser-

Cawood, C A, O; 43) Die sehr ausgepragte Orijen- bedeutet aber den Ausschluß jeder schwarzen Ver-
tıerung des gläubigen Buren der Welt des Alten 'Lesta- tretung AaUus$s allen polıtischen un gesetzgeberischen Inst1i-

bestimmt weitgehend seinen agrarisch gyeformten tutiıonen der Republik bei gleichzeitiger Abhängigkeit
Paternalismus. Der Farmherr iınnerhalb dieses 5Sy- der Eingeborenen-Reservate Von der Zentralregierung,

für das Wohl der ıhm untergebenen schwarzen enn wichtige Bereiche, w ıe Verteidigung, auswärtıige
Arbeitskräfte: leitet diese orge jedoch ıcht AaUus$s einem Angelegenheiten, innere Sicherheit, Währung, Z ölle un:
Rechtsanspruch des Untergebenen ab Sie liegt allein im Steuern, bleiben dem Parlament der Union vorbehalten.
Dafürhalten des famıilias. Innerhalb der Eiıngeborenen-Reservate sollen die antu

un Farbigen ohne gemeinsames politisches Stimmr;chtKeıne gleichen politischen Recbte. mMi1t den Weißen mit den Weißen langsam modernen Staatsbürgern
Was 1St NnUu  — die Apartheid oder die „Polıitik der gELrENN- heranerzogen werden. Das bedeutet relatıve eıgenstän-
ten Entwicklung“ ach dem Wıiıillen ihrer Verfechter, un: dige Entwicklung der antu und Farbigen der
welches sind ıhre Zielsetzungen? Ihre Vertechter machen bleibenden Oberherrschaft der weißen Bevölkerung.
geltend, da{fß zumindest ZU gegenwärtıgen Zeitpunkt Es annn jedoch nıcht gyeleugnet werden, daß die Regierung
aber wahrscheinlich noch auf lange eıit hiınaus der Südafrıkas tür die Bantu un: Farbigen innerhalb dieses
soz10-kulturelle Unterschied 7zwischen Schwarz un: Weıß Rahmens sehr 1e] hat Im allgemeinen handelt
eıne Integration der Rassen ausschließe, sotern der Weiße sich bei den den Bantu reservierten Terrıiıtorıen CS 0/9 der
seinen traditionellen Lebensstil beibehalten wolle Dıieser Gesamtfliäche einschließlich der landwirtschaftlich nıcht
soz10-kulturelle Unterschied se1 begründet 1n der VeTr- nutzbaren Gebiete) durchaus Gebiete mıiıt and-
schiedenen bio-genetischen Struktur der beiden Rassen. wirtschaftlicher Ertragsfähigkeit. Jedoch wurde bei der
Die notwendige Konsequenz daraus se1 die Trennung der Zuteilung der Terrıiıtorıen eiıne Ertragsfähigkeit OT4aUS-

Rassen, die sıch einheitlich ber alle Lebensbereiche — ZESETZT, die dem Standard des VOomn Weißen bewirtschafteten
strecken musse*®* also Trennung 1MmM politischen, wirtschaft- landwirtschaftlichen Nutzlandes entspricht. Auf dieser

Basıs errechnete 1I1Nall ine Ernährungsgrundlage tür @.lıchen, gesellschaftlichen, kulturellen un: rechtlichen
Bereich. 19 Millionen Bantu. wel Fakten darf INa  , dabei nıcht
Dıie Apartheid 1St nıchts anderes als die konsequente außer acht lassen: Erstens 1St der Bantu heute noch nıcht ın
Durchführung der RKRassentrennung 1n all diesen Bereichen. der Lage, moderne Anbaumethoden vollproduktiv AaANZU-

Der politische Zusammenhang 1STt eindeutig. ine gleich- wenden. Zweıtens liegt, W 1e schon vermerkt, die Zuwachs-
berechtigte Vertretung Von 45} Millionen Schwarzen un: rate bei den Schwarzen höher als be1 der weißen Bevöl-
3,3 Miıllionen Weifßen 1n einem Parlament und 1n einer kerung. Dıie Spekulation auf einen mıiıt dem steigenden
Regierung würde unausweichlich einer politischen Lebensstandard verbundenen Rückgang der Geburten-
Majorisierung der Weilßen führen un damıiıt das Ende zahl dürfte sıch den gegebenen Voraussetzungen als
der weılßen Vorherrschaft iın Südafrıka un ohl auch ırrıg erweısen. Das Mißverhältnis von landwirtschaft“-
angesıchts des gegenwärtıgen Irends 1m schwarzen Kon- lıcher Ertragsfähigkeit un!: Bevölkerungszuwachs bei den
tiınent das Ende burischer Lebenstorm bedeuten. Nach Schwarzen etellt die projektierte wirtschaftliche Auto-

nomı1e der Bantu un! damıt die Konzeption gCc-AÄnsıcht der nationalistischen weißen Südafrıkaner leibt,
da sS1e eine solche Majyorisierung auch 1ın Übergängen — getrenNNter Entwicklung, die nach den Vorstellungen der
ıcht hınnehmen wollen, 1Ur die völlıge Trennung der Regierung 1n einer Art Commonwealth getrenNnNter rassı-
beiden Rassen 1n Verbindung MI1t einer konstruktiven scher Gemeinschaften innerhalb der Südafriıkanischen
Politik der Erziehung politischer un: wirtschaftlicher Republik enden soll, 1n rage
Eıgenständigkeit des schwarzen Bevölkerungsteils. Des- Apartheid wirtschaftlich undurchführbarwurde wenıgstens bıs VOL kurzem 1n allen aMmMt-
lichen Verlautbarungen Zur Apartheidsfrage die terr1ı- ıne Lebensfähigkeit der „Bantu-Homelands“ auf der
toriale Trennung VO  ; Weiß und Schwarz als das Grundlage einer reinen Agrarwirtschaft mMu also AUS-

Fundament der „Politik der getrennten Entwicklung“ geschlossen werden. Dıie Regierung versucht deshalb seIt
bezeichnet. Im großen und gyanzenh 1St das innerhalb der Jahren mMIt Hilfskonstruktionen auszukommen: einmal

durch die Ansiedlung VO  3 Zweıgen weiıterverarbeitendernatiıonalistischen Denkschemata LLULr die k9nsequente Ver-
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Industrie 1n den Terrıtorıen der Schwarzen selbst, sSOWeIılt Wachsende Zugeständnisse der Regierung
1€es des Mangels echnıschen Führungskräften ber w1e immer dem sel1: Auch die Planer und kon-
möglıch ist, sodann durch Errichtung Sos Grenzindustrien. SCQUENTESTEN Vertechter der Apartheid können über
Wıe schon der Name besagt, handelt 6S sıch dabei ZEW1SSE wirtschaftliche Grundtatsachen nıcht einfach hın-
industrielle Unternehmungen, die den Grenzen
den schwarzen Territori:en aber noch auf weıiılßem Gebiet wegsehen. Selbst vorausgesetZzt, die volle territoriale

Trennung zwıschen Weiß un Schwarz ließe sıchangesiedelt werden. Diese Industrien werden VO  — Weißen Letzt tatsächlich realısıeren, wırd sıch in nächster eıt
geleitet, bedienen sıch aber der Arbeitskraft schwarzer die gegenwärtige Sıtuation nıcht grundsätzlich ändern
Pendler, denen damıiıt be] gleichzeitiger Beibehaltung des des Ausbaus der Bantustans (der Eingeborenen-Wohnsitzes 1n den „Bantu-Homelands zusätzliche Reservate) un der Hiıltfskonstruktion der Grenz-
Arbeitsplätze erschlossen werden. Dıie Regierung Ver- industrien. ıne völlige Ausgliederung der schwarzen
woerd mı(ßt diesen Industrien gyroße Bedeutung be1 und Bevölkerung AaUS der Wirtschaft der Weißen ISt nıcht mOg-hat für deren Entwicklung für den Zeıiıtraum VO  - vier lıch un: selbst der burischen Bevölkerung waren
Jahren die beträchtliche Summe VO  > c Milliarden nıcht alle Z UÜbernahme der damıt verbundenen Nach-
Zur Verfügung gestellt. teile bereit. Die Regierung Verwoerd mußte siıch des-Läßt 11a  ; 1er einmal die rage außer acht, 1nWw1ıeweılt eiıne 1n den etzten Jahren wachsenden Zugeständ-Rassentrennung, w 1e Ss1e durch die Apartheıd praktıiziert nıssen bereitÄinden. Selbst iınnerhalb der Regierungsparte1wird, ın sıch un: ıcht L1LLUTr pCI accıdens ıne Diskrimi- werden Stimmen laut, die für 1ine selektive Integrationnıerung der nıchtweißen Bevölkerung darstellt, erweIlst der Bantu eintreten, also für 1ne sukzessive Eingliede-S1e sıch schon wirtschaftlichen Gesichtspunkten als
undurchführbar. iıcht NUr da{fß die wiırtschaftliche Ent- Iung aller Schwarzen und Farbigen, die eın dem Status

der Weißen vergleichbares kulturelles Nıveau erreicht
wicklung der Eingeborenen-Reservate, w1€e sS1e die Poli- haben Aufsehen eErregte ine Erklärung VO  — Mınister-
tik der getrenNNten Entwicklung vorsieht, nıcht garantıert
werden kann; auch die Wırtschaft der Weiflfßen Z auf präsiıdent Verwoerd 1m Januar 1965 1n der er 1mM egen-

SAatz früheren amtlıichen Verlautbarungen feststellte:
die Arbeitskraft der schwarzen Bevölkerung iıcht VeOeI- „Die territoriale Trennung VO Weilß un: Schwarz \n
zıchten. Mehr als die Hilfte der Aantu un der Farbigen künftighin nıcht mehr als der Grundpfeiler der part-ebt auch heute noch in weıißen TLerritorien. Im Jahre heids-Politik bezeichnet werden.“ Dıie Folge dieser Zu-
1960 arbeıteten nach Angaben des „Statistical Yearbook geständnisse die Forderungen der Wirtschaft 1STt eın
of South Afrıca 1964“ sechs Miıllionen Bantu 1n den
Industrien un auf den Farmen der Weilßen. Vermutlich

ZWar kontrollierter, aber doch stetiger Zustrom VO

schwarzen Arbeitskräften 1n die weıißen Industriegebiete.lıegt die Zahl heute höher Der Weiße ann auf
die Arbeitskraft der schwarzen Bevölkerung ebensowen12 Diskryiminierende Gesetzgebung
verzichten W1€e der Schwarze aut seiınen Arbeitsplatz in Damıt kommen WIr aber EerSt ZUuU Kern des Problems:
den weıßen Terrıtorıien. ZUur Kassentrennung 1 räumlichen Nebeneinander VO

Schwarz un Wei{ß MI ungleichen Rechten und PflichtenGegensatz zayıschen Buren UN Brıten für die Schwarzen. Eın Einlenken der Regierung bezüg-
Daraus erklärt sıch auch der Gegensatz zwischen der ıch der territorialen Trennung der Rassen un die Aut-
burischen Bevölkerung un dem englischsprachigen Ele- yabe eiıner der Grundvoraussetzungen der Apartheid
ment 1n Südaftrıika. Diese wirtschaftlich führende Schicht bedeutet noch ıcht Milderung der Rassengegensatze un
lehnt die Apartheidspolitik der Regierung Verwoerd ab, der diskriminiıerenden Gesetzgebung für die Schwarzen,
ohne allerdings entschieden tür die Integration Asıaten un Mischlinge 1n den Stidten und Landgebieten
einzutreten, OT4aus inan schließen mußßs, da{ß auch der der VWeißen. Sosehr die Regierung betont, bei der
englischsprachigen Bevölkerung — mehr als der Regierung Apartheid handele CS siıch ıcht eintach Rassen-
un: den Buren ın ETSLeT Linıe wirtschaftlichen 1mM traditionellen Sınne, sondern eine „kon-
Realismus un die Erhaltung der bıillıgen schwarzen struktive“ Weıiterentwicklung der Rassentrennung, inner-
Arbeitskraft geht als Anstrengungen die volle halb welcher der Schwarze, ZW aar VO VWeißen,
oder stufenweiıise wirtschaftliche, politische, rechtliche, auf dieselbe Entwicklungsstufe gebracht werden oll w1e
gesellschaftliche un: kulturelle Gleichstellung der Bantu, der Weiße (ohne daß dabei reilich die Vorherrschaft des
der Mischlinge un der zahlenmäßig wen12 1Ns Gewicht Weißen angetastet würde), 1St doch bei der Planung
tallenden Asıaten geht. Der Gegensatz zwiıschen den der „gELIFENNTIEN Entwicklung“ die Rassentrennung 1MmM
Buren un dem englischsprachigen Bevölkerungsteil hat traditionellen Sınne ate gestanden, und die ideolog1-
sıch übrigens in etzter eıit ıcht 7zuletzt der schen Voraussetzungen siınd dieselben geblieben.
Rassenfrage verschärft. Di1e Briıten gehen mIiıt anderen Die Regierung hat neben den (GGesetzen über die getrenNnNte
Ma{fßstäben das Problem un: zeıgen 1in der Rassenfrage Entwicklung, die miıt der ”  roup Areas Act“ 1950 begann,
lıberalere Auffassungen. Sıe sehen die rage wenıger Mit der die Voraussetzungen für die Bereitstellung bestimm-
grundsätzlıch W1€e die Buren, sondern primär prak- ter Terrıtorıen für spezifische ethnische Einheiten gyeschafien
tischen Gesichtspunkten. Das macht s1e be1 den Buren wurden un die 1959 miıt der „Promotion of Bantu Selt-
suspekt. Diese bezichtigen die englischen Siedler „gespal- Oovernment Act“ über die Abschaffung parlamentarıscher
tener“ Loyalıtät: S1e se]len eben 1n GRSIEN Linıe Engländer Vertretung der Schwarzen 1M Zentralparlament und der
un PFSE in Zzweıter Linıe Südafrikaner. I )as Mas auch das Grundlegung der Selbstverwaltung durch die Schwarzen
weıter oben erwähnte scharfe Vorgehen den ehe- 1n den Reservaten fortgesetzt wurde, nacheinander meh-
malıgen anglıkanischen Bischof VO  e Johannesburg Eer- GTE (Gesetze erlassen, die eine Rassenvermischung zwıschen
klären. Der Austritt Südafrıkas Aaus dem Commonwealth Weißen un: Schwarzen auch außerhalb der Reservate
mMUuU ebenfalls auch diesem Gesichtspunkt gesehen verhindern sollen. Es siınd hier ECHHECH: der „Natıve
werden. Urban Areas Consolidation AIGE® VO 1945, der die



Grundlage bıldete tür die Errichtung getrennter städti- entsprechen etwa auch dem Einkommensunterschied
scher Wohngebiete locatıons für die Schwarzen die zwıschen Weilßen un Schwarzen Im Jahre 1960 betrug

das Durchschnittseinkommen des Schwarzen eLwa C111beiden tief die Beziehungen eingreifenden
Bestimmungen der „Prohibition ot Mixed Marrıages Act Fünfttel des Durchschnittseinkommens des Weilsen, wobel
VO  3 1949 der die Eheschließungen zwıschen den beiden beachten 1ST dafß die Schwarzen auf Grund er Rassen-

VO 1950Rassen untersagt un: der Immoralıty Act gesetzgebung Durchschnitt die schlechtesten bezahl-
IN dem gesetzlıchen Verbot sexuellen Kontakts zwıschen ten Stellungen einnehmen ach 1965 verabschiede-
Weifß un Schwarz schliefßlich der Natıve Abolition of ten (Gesetz Z Regelung der Altersversorgung erhält der
Passes and Coordination of Documents AT VO 19572 Weifßle 1ine monatliche Soz1ijalrente VO  - 150 der
MIC der Beschränkung der Bewegungsfreiheit für den Farbige (Mischling) 75 un der Schwarze
Bantu un der „Natıve Labour Settlement of Dispute (vgl Binkowski, O 538)
Act VO  —_ 1953 IMI dem Verbot schwarzer Gewerk- Bedenkt INa diese Unterschiede, verliert der 1NnweIls
schaften un der Aufhebung des Streikrechts für die auf die kulturellen Leistungen un den Lebensstandard
schwarze Arbeiterschaft eıtere Einzelbestimmungen, der Bantu Vergleich anderen afrıkanıschen Ländern

Gewicht Dıie eger, besonders die emanzıplerte Elitedie hier ıcht angeführt werden brauchen, befassen sıch
INIL dem Vorbehalt bestimmter Arbeitsplätze für die ihnen, werden WECN1ISCI Vergleiche MIt den Nachbar-
Weißlßen. ändern anstellen als ıhre CISCILC Sıtuation der der

Weißen 6$s$SECT].Von dieser Gesetzgebung 1ST der Schwarze ı den Stiäd-
ten 1960 nach den Angaben der Regierung

Miıllionen mehr betroffen als Rassenangehörıi1- Territoriale Trennung das SETVLINSETE ’bele
SCH auf dem Lande Doch dauert infolge des rasch Ofran- AÄngesıchts der erwähnten Unterschiede, die allerdings
schreitenden Industrialisierungsprozesses der Zuzug der nıcht 1Ur auf die Rassengesetzgebung zurückzuführen
Schwarzen den Industriegebieten un Städten der sind un der disktiminierenden Maßnahmen, denen die
Weißen Angesichts dieser Bevölkerungsbewegung, die Schwarzen un Miıschlinge auf Grund der Rassengesetz-
den Schwarzen AZUS SC1NEIN Stammesgefüge herausreißt yebung den weıißen Gebijeten ausSgeSseTZL siınd wiırd
Uun: ZU yrößten 'Teıil unvorbereitet MI der modernen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten VO vielen die
städtischen Zivilisation konfrontiert stellt die diskrimı1- konsequente territorijale Trennung der Rassen als das
nıerende Rassengesetzgebung der egıerung auch SCETINSCIC bel angesehen un VOL allem un praktı-
soz10-kulturellen und ethischen Gesichtspunkten e schen Gesichtspunkten als CINZ15 mögliche Lösung Ver-

sätzliche Belastung für die Schwarzen dar, die 1Ur als teidigt
Arbeıitskräfte, ıcht aber als permanente Siedler geduldet Wıe bereits erwähnt hat sıch 1964 auch CIn Mıt-
werden für die eıit ıhres Aufenthaltes keinerlei bürger- olied der katholischen Hierarchie, Erzbischot Whelan
ıche Rechte für sıch Anspruch nehmen können und A VO Bloemfonteıin, dieser Rıchtung geiußert ber die
dem Zusammenleben MILItTt den Weißen außerhalb des Apartheid Politik der egıerung befragt, yab der Erz-
Arbeitsplatzes völlig ausgeschlossen sind bischof verstehen, daß klar unterscheiden SC1 ZW1-

schen der Idee der Apartheıid un den gesetzlıchen Bestim-WOo liegen die Maßstäbe INUNSCHI, die die Ööffentliche Gewalt ıhrer Durchführung
Bei solchen Vorhaltungen VerweIlIsenN die Buren auf erläßt Es gebe keine Lehre der Kırche, die Gegensatz
die schulischen Leistungen der Regierung ZUgunNstenN des stünde ZUr Idee Staates, der Aaus Anzahl VO  —

schwarzen Bevölkerungsteıils un auf dessen Vergleich nationalen oder rassıschen Gruppen besteht die als
anderen afrıkanischen Staaten höheren Lebensstan- Gliederungen CIM ausgepragtes Eigenleben führen Was

dard ach Angaben der egıerung haben 80 9/9 der die erwıesenermaisen ungerechten Bestiımmungen
Bantu Alter zwiıischen siıeben un 20 Jahren e1iNE Z Verwirklichung der getLreENNTIEN Entwicklung angehe,
Grundschule besucht un dabeı mındestens lesen un! MOSC edacht werden, da{ßß keiner Gesellschaft jeder
schreiben gelernt 1963 SINSCH eLiwa Millıonen Bantu- die Rechte, die ıhm theoretisch zustehen, auch voll AUS-

üben könne Der Erzbischof S1155 0994 WEeITt die dis-Kınder Z Schule, W as 0 0/9 der Schulpflichtigen
entspricht Unterrichtet werden S1C 7700 Aat- kriminiıerenden Eıngriffe die persönlıchen Beziehungen,
lichen oder VO Staat unterstutzten Bantu-Schulen Dazu WI1Ie S1C das Verbot der sexuellen Beziehungen un der

Eheschliefßung zwıschen Angehörigen verschiedener Ras-kommen noch 746 Privatschulen, deren TIräger ZU

orößten Teil katholische Instiıtutionen sind Demgegen- SC  z darstellt 1Nnwels auft die Aussagen VO  - Mater
uber 1ST die Zahl der Oberschüler CN 1963 besuchten et ber das Eingriffsrecht des Staates der
1Ur 50 000 CAE Oberschule Freilich 1STt auch 1er C1MN heutigen Gesellschaft rechtfertigen (vgl Herder-
rascher Anstıeg verzeichnen 1949 erst 20 0(010 Korrespondenz 18 Jhg
Die Lehrerseminare für Bantu Lehrer W Ee1ISCH TG jJähr- Dıiıe Posıtzon Erzbischof Hurleyslıche Abschlußquote VO 7000 aut Es o1bt NUur Z WE

antu Ausbildungsstätten M1 Hochschulrang, denen Erzbischof Hurley VO  } Durban ekannt als entschiede-
mehr als 27000 Studenten ıhr Studium absolvieren MEI: Gegner der Apartheıd Politik rekapitulierte

Vorlesung Südafrikanischen Instıtut für Kassen-können Die Aufwendungen für Bantu Schulen sınd VO  .

13 Millionen Jahre 19458 auftf 130 Milliıonen Jahre beziehungen die Meınung derer, die die „getrenNnte Ent-
1964 gestiegen Vergleicht INa  w 1ber die Aufwendungen wicklung“ angesichts der konkreten gesellschaftlichen Ver-

hältnisse Z mındesten für das gETINSCIC bel haltentür die antu Schulen IN den Aufwendungen für die
Schulen der VWeißen, wird der Unterschied deutlich Der Politiker mu{fß CunNn, W as den herrschenden Ver-
Im Jahre 1960 wurden für die schwarzen Schüler pIro hältnıssen möglıch 1ISTE. In Südafrıka sind S1C S} daß

Gerechtigkeit für die ıcht-weıilßen 4ssen 1 SCIMNCUN-Kopf 65 ausgegeben, für die weißen pPIro Kopf
Gesellschaft MIILC den Weißen nıcht erreicht werden600 (vgl The Star 25 61) Diıiese Zahlen
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kann, weıl die letzteren fürchten, daß sıe 1n einer geme1n- ordnung der Weißen vereinbar iSt 0/9 der Bevölke-
Gemeinschaft untergehen.. © Wıe andere Gruppen

sınd auch sS1e ıcht darauf vorbereıtet, 1ın ınen nationalen Rechte beraubt:
IunNng VO  3 Südafrıka seı1en praktisch ıhrer bürgerlid1en

oder rassıschen Selbstmord einzuwillıgen. Diese Haltung Geschichtlich überéoltder Weilßen macht CS unrealistisch, VO'  e Integration zZz.u
Tatsächlich liegt in dieser vielleicht etwas überspitzténsprechen, daß die einz1ge andere Lösung ine cQhristliche

Form VO  m Apartheid 1ISTt Diesem „Anspruch“ stellte Formulierung des Durbaner katholischen Erzbischofs der
Erzbischof Hurley vier Bedingungen9 die erfüllt Kern des Problems. Rassentrennung, die ıcht diskrimi-

nıerend se1ın soll, mMUu auf gleichen Rechten und auf demseın müßten, damıirt die Politik der gELrENNTIEN Entwick-
lung siıttlıch gerechtfertigt werden könnte: s1e musse prak- Einverständnis beider Gruppen ber die getrennte Ent-
tisch durchführbar se1IN; S1e MUSsSe sıch autf die Zustimmung wicklung un die Art ıhrer Durchführung autbauen.

Soz1iale Rückständigkeıt, kulturelles Gefälle, rassischeder Beteiligten stutzen; S1e MUSSsSe  n die Opfter 1mM AaNSCHLCS-
Ma{f(ßstab verteilen;: S1e MUSsse während des ber- Unterschiede und noch begründete politische Gefahren
die Rechte aller Parteıen hinreichend schützen (vgl für die eıgene Rasse sınd eın hinreichender Grund, die

Herder-Korrespondenz 15 Jhg., 430) ine ständıge oder auch 1Ur vorübergehende vermeidbare
Was die Durchführbarkeit angehe, genuge es ıcht autf Diskriminierung rechtfertigen würde. Zudem geben auch
eın wen1ıg klar efiniertes Ziel ZU:  STEUECN, un: selbst der weißen Bevölkerung Südatrıkas die nüchtern
WECNNn dieses Zıel genügend klar gesehen werde, mMUuUSsse Denkenden immer mehr daß die Idee getrennter Ent-
iIna  e} sıch ımmer noch fragen, welche Unabhängigkeit die wicklung, auch w el SIE vielen 1n der gegenwärtigen Ent-
süudafrıkanısche Regierung den Schwarzen 1n den Reser- wicklung als das geringere bel erscheinen Mas, geschicht-
vaten gewähren werde. Die weıiteren Bedingungen wur- lıch überholt 1St un die bestehenden Gegensatze aut die
den nıcht erfüllt, weiıl CS keine Gleichheit aller Bürger Dauer 1Ur durch ine stutenweıse Integration überwunden
VOo dem (Gesetz gebe. Die Regierung iıdentifiziere sıch mit werden können. Weltweite geschichtliche Prozesse lassen
den Weißen un behandle dıe Afriıkaner, Asıaten un: sıch ıcht 1M isolierten Raum 7zurückschrauben. Eın
Farbigen als untergeordnete Rassen, denen S1e NUur 1 - Zeichen für die künftige Entwicklung 1St, dafß sıch auch
SOWEeIt die Ausübung der Menschenrechte ESTALLE, „dıe innerhalb der kalvinistischen Kirchen Stimmen tür eınen

integratıven Ausgleich melden.miıt der Sicherung der rassiıschen Identität und ber-

AÄus der Okumene
Nachkonziliare Aussichten künftige Sökumenische Entwicklungen geworden. Die

Okumenische ewegung habe nunmehr ınen Punkt er-un Erwartungen reicht, der die Kiırchen (des Weltrates) grundlegenden
Entscheidungen un: einer weıt radikaleren un wirk-

Das Konzıil 1St Ende, aber auch 1m Bewufßtsein der Sa”ammeTren gegenseıtıigen Korrektur herausfordere (epd,
getrenNnNten Christen, die durch ıhre Beobachterdelegier- 2a T 65) Damıt dürtfte das Thema der Februar 1966
ten miterlebt und ohl auch mitgestaltet haben, ebt stattindenden Tagung des Zentralausschusses des Welt-
weıter als eine zroße Aufgabe, teils ZUr Inangriffnahme angeschlagen worden se1ın, der sıch VOTLT allem auch
der eıgenen Erneuerung, teils ZUT. Weiterarbeit für das mıiıt dem Ergebnis des Konzzıils betfassen wird. Viısser r
nächste Konzıl, das der Präsident des Lutherischen Welt- Hooft hat se1It Jangem gemahnt, endlich den Schritt AaUu$

bundes, Frederik Schiotz, Minneapolıis (USA), schon dem konfessionellen Föderalismus ZUT Einheit der Kıiırche
nach „ehn Jahren erwartet, WE der „Sauerte1g der hın EL  -

Erneuerung”“, den das 7 weıte Vatıcanum hervorgebracht Dıiıe Glaubensfundamentehabe, 1n der römisch-katholischen Kirche ZUr vollen Wır-
kung kommen sollte (epd, 1. 66) I)as 1St eLtw2 die Was INa  =) 1n urteilsfähigen ökumenischen Kreıisen von der
ExXtIremste OoOrm der Erwartung, die auf die SO Dynamik künftigen Entwicklung rwartert, hängt natürlich 1Ab VO  (

der Reiformparteı un der biblischen Theologie Das der Bewertung der Leistungen des Zweıten Vatıiıcanums.
andere Extrem W dr ıne vorläufige Stellungnahme der Da x1ibt Optimisten un Pessimisten. Von beiden Grup-
Kirchenleitung der VELKD, die bedauerte, „da{s die PCN, die W1€e bisher auch künftig die Diskussion be-
Mischehenfrage, die als Testfall für die Beziehungen herrschen werden, seijen hier einıge ezeichnende Proben
zwischen den Kontessionen angesehen werden musse, VO gegeben, die natürlıch Ur Teilaspekte des Konzıls betref-
Konzıil keiner Klärung zugeführt worden se1l  CC (epd, fen, da ıne Gesamtwürdigung noch gar ıcht möglıch 1St.

12 65) Hıer werde, rügte Landesbischof Lilje hıinzu, Begınnen WIr MIt maßgebenden Konzilsbeobachtern. Als
nach w1e VOTL „ein Element VON Inhumanıiıtät“ gegenüber erster meldete sıch der dänısche Lutheraner rısten
Jungen Menschen siıchtbar (epd, 14 i 65) Skydsgaard, bekannt als Sprecher der Beobachter-
Dazwischen Jag eine Erklärung des 1L1U11L bald ausscheiden- delegierten zZzu Empfang be] 'apst Paul VI 1mM Oktober
den Generalsekretärs des Weltrates der Kırchen, Vısser 1963, nach der Verkündigung der Konstitution „über
Hooft, der seine Freude ber diesen erfolgreichen Ab- die yöttlıche Offenbarung“ Wort Er hatte seinerzeıt
schluß se1nes Wirkens unterdrückte und VOL der Jahres- dem aps vorgeschlagen, die Kirche möchte sıch AUuUS der
Lagung der „Freunde des Okumenischen Rates“ 1n New Heilsgeschichte des Alten Testaments verstehen, un:
ork e  ° das Zweıte Vatikanıische Konzıil habe sıch WAar eın Wunder, da{fß 1Un die Frucht seiıner un:

nıcht 1Ur seiner Anregungen erkennen glaubte. ErVO  e} der ökumenischen Entwicklung der etzten AOQ=—=50
Jahre ANFCSHCNHN lassen un: se1l selbst ZU Ansporn tür nNnannte die Konstitution „dıe wichtigste des SaAaNZCH Kon-

Q  Y


